
 

 

 

 

 

 

Erklärung des 

Förderwerbers 
Stand: 1. Dezember 2018 

 

 

  



  Seite 2 

1 Zu anderen Förderungen 

Ich werde für das antragsgegenständliche Projekt im Fall einer Förderung durch den 
FERNSEHFONDS AUSTRIA keine öffentliche Förderung von anderen Förderstellen des 
Bundes (z. B. Österreichisches Filminstitut, Bundeskanzleramt, Zukunftsfonds, 
Nationalfonds, etc.) in Anspruch nehmen bzw. solche bereits in Anspruch genommene 
Förderungen zurückzahlen. 

Ich erkläre, dass mir von keiner(n) anderen als der (den) im Antrag genannten Stelle(n) 
Förderungen für das antragsgegenständliche Vorhaben (wenn auch bloß bedingt) 
gewährt wurden bzw. dass das antragsgegenständliche Projekt keiner im Antrag nicht 
genannten Förderungsinstitution vorgelegt wurde. 

2 Zu den Unterlagen, die bei anderen an der 
Finanzierung Beteiligten eingereicht wurden 

Ich versichere, sämtlichen an der Finanzierung des Projektes Beteiligten die gleichen 
projektbezogenen Daten und Unterlagen vorzulegen bzw. Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Voraussetzung für den 
Abschluss eines allfälligen Förderungsvertrages mit dem FERNSEHFONDS AUSTRIA 
darin besteht, vor Abschluss eines Vertrages sämtliche Kalkulationen, welche auch 
dem oder den Fernsehveranstalter/n vorgelegt wurden, zu übermitteln. Diese 
Kalkulationen müssen mit dem bei der Antragstellung eingereichten 
Kalkulationssummenblatt korrespondieren (vgl. Pkt. 10.5 der Richtlinien). 

3 Zur Unabhängigkeit 

Ich bin ein unabhängiger Produzent im Sinne des Pkt. 3.1 der Richtlinien iVm. § 27 Abs. 
2 KOG. 

4 Zu den Antragsunterlagen 

Ich bin damit einverstanden, dass auch für den Fall, dass mir aus welchem Grund auch 
immer keine Fördermittel zuerkannt werden, die Antragsunterlagen nicht 
zurückgegeben werden müssen und die Antragsunterlagen Eigentum des 
FERNSEHFONDS AUSTRIA werden (vgl. Pkt. 10.2 der Richtlinien). 

5 Zur Bonität 

Ich versichere, mich weder in einem Insolvenz-, bzw. in einem Konkurs-, Sanierungs- 
oder Liquidationsverfahren zu befinden. Ich bin mit der Einholung von Bank- und/oder 
sonstigen Bonitätsauskünften ausdrücklich einverstanden. 
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6 Zu den Verwertungsrechten 

Ich bestätige, dass ich und mein(e) Koproduktionspartner Inhaber sämtlicher für die 
Verfilmung und Verwertung des vertragsgegenständlichen Projektes notwendigen 
Werknutzungsrechte insbesondere an Stoff, Buch und Titel sind und daher über diese 
uneingeschränkt verfügen können. 

7 Zur Durchführung des Vorhabens 

Mir ist bekannt, dass mit der Durchführung des zu fördernden Vorhabens erst nach 
Inkrafttreten eines allfälligen Förderungsvertrags begonnen werden darf. Wenn ich 
mit den Dreharbeiten beginne, bevor ein rechtsgültiger schriftlicher 
Förderungsvertrag mit der RTR-GmbH zustande gekommen ist, so erkläre ich schon 
jetzt, dass dies auf mein alleiniges Risiko erfolgt. Der RTR-GmbH erwachsen dadurch 
keine wie auch immer gearteten Verpflichtungen (vgl. Pkt. 10.9 der Richtlinien). 

8 Zur Kommunikation mit Dritten 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Verwendung der bei der Anbahnung und Abwicklung 
des Förderungsvertrags bekanntwerdenden personenbezogenen Daten eine 
wesentliche Voraussetzung für die Wahrnehmung einer dem Förderungsgeber 
gesetzlich übertragenen Aufgabe oder sonst zur Erfüllung des Förderungsvertrages 
durch die Förderungsgeberin oder einen Beauftragten ist, und stimme dieser 
Verwendung iSd Art.6 DSGVO auch ausdrücklich zu.  

Ich bin insbesondere damit einverstanden, dass der FERNSEHFONDS AUSTRIA 
sämtliche personen- und/oder projektbezogenen Daten an den Fachbeirat 
übermittelt. Ebenso bin ich damit einverstanden, dass der FERNSEHFONDS AUSTRIA 
personen- und/oder projektbezogene Daten für die nach diesem Vertrag zu 
erfolgenden Überprüfungen im erforderlichen Ausmaß an eventuell beizuziehende 
Dritte, wie z. B. Wirtschaftsprüfer, übermittelt. Ich bin damit einverstanden, dass der 
FERNSEHFONDS AUSTRIA zur Überprüfung der Antragsunterlagen projekt- sowie 
personenbezogene Daten insbesondere mit beteiligten Förderungsinstitutionen 
austauscht. 

Ich ermächtige den FERNSEHFONDS AUSTRIA weiters, personen- und 
projektbezogene Daten in einem dem öffentlichen Informationsbedürfnis dienlichen 
Ausmaß (z.B. Name des Förderungsempfängers, Förderungshöhe, Projektart samt 
Titel, beteiligter Stab und Besetzung, Kurzinhalt etc.) zu veröffentlichen. 

9 Zu den Rechtsgrundlagen 

Ich erkläre hiermit, die auf der Webseite der RTR-GmbH (http://www.fernsehfonds.at) 
publizierten Förderungsrichtlinien in der zum Antragstermin gültigen Fassung , die 
Nutzungsbedingungen zur Verwendung des  
E-RTR-Portals, sowie die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Errichtung des 
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FERNSEHFONDS AUSTRIA zu kennen. Diese sind integrierender Bestandteil des 
gegenständlichen Antrages. 

Insbesondere nehme ich zur Kenntnis, dass gem. § 27 Abs. 1 iVm. § 23 Abs. 3 KOG kein 
Rechtsanspruch auf Gewährung von Förderungen aus dem FERNSEHFONDS AUSTRIA 
besteht (Pkt. 1.3 der Richtlinien). 

10 Zur Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der 
Angaben 

Ich garantiere die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben im gegenständlichen 
Antrag samt Beilagen. Mir ist bewusst, dass wissentlich oder fahrlässig geäußerte 
falsche oder unvollständige Angaben über für die Förderentscheidung (wesentliche) 
Umstände die fristlose Kündigung eines allfälligen Förderungsvertrages zur Folge 
haben können und zur sofortigen Rückzahlung von möglicherweise bereits 
ausbezahlten Zuschüssen verpflichten. Ich nehme zur Kenntnis, dass die RTR-GmbH 
sich darüber hinaus vorbehält, schadenersatzrechtliche und sonstige Ansprüche 
geltend zu machen. 

Ich verpflichte mich, jede Änderung von wesentlichen Umständen, die mit dem 
gegenständlichen Antrag im Zusammenhang stehen, unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. 

Mir ist bekannt, dass Hinweise darauf, dass Förderungsmittel durch Täuschung über 
Tatsachen im Sinne der §§ 146 ff Strafgesetzbuch betrügerisch erlangt wurden bzw. 
versucht wird, Fördermittel so zu erlangen, bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige 
gebracht werden. 

Gemäß § 153b Strafgesetzbuch ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen, wer eine ihm gewährte Förderung 
missbräuchlich zu anderen Zwecken als zu jenen verwendet, zu denen sie gewährt 
wurde. 

Ich erkläre hiermit ausdrücklich, dass das konkrete Projekt ohne Mittel aus dem 
FERNSEHFONDS AUSTRIA nicht oder nicht in dem geplanten Umfang realisiert werden 
kann. 

Das Verhältnis mit der RTR-GmbH ist privatrechtlicher Natur. Ich fordere die RTR-
GmbH unter Berücksichtigung der obigen Erklärungen und auf Basis der zur Verfügung 
gestellten Daten, Informationen und Unterlagen hiermit dazu auf, mir ein Angebot auf 
Abschluss eines Förderungsvertrages zu stellen. 

Sollte ich die zweite und dritte Teilzahlung nicht binnen 6 Monaten ab dem bekannt 
gegebenen Fertigstellungstermin abrufen, ist der FERNSEHFONDS AUSTRIA berechtigt 
eine Nachfrist von maximal sechs Monaten zu setzen, binnen welcher ich den 
Endkostenstand samt Endkostenabrechnung in einer übersichtlichen, 
aussagekräftigen und zum Zwecke der Überprüfung hinreichend detaillierten Form 
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vorzulegen habe. Andernfalls verfällt mein Anspruch auf Auszahlung der offenen 
Teilzahlung(en) endgültig.  

Gerate ich mit der Übermittlung der Endkostenabrechnung in Verzug, bin ich vom 
Antragsverfahren solange ausgeschlossen und erhalte keine Förderzusage für weitere 
Projekte, bis ich eine entsprechende Endkostenabrechnung vorlege. 

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Richtlinien ist mir bekannt, dass 
sämtliche Zahlungen und Ansprüche des Förderempfängers verfallen, die nicht binnen 
drei Jahren ab Rechtswirksamkeit des Fördervertrags unter Erfüllung der 
Auszahlungsbedingungen abgerufen werden. Diese können weder gerichtlich noch 
außergerichtlich oder im Wege der Gegenverrechnung geltend gemacht werden. 

 
 
 
 
 

  

Ort, Datum   Firmenbezeichnung laut Firmenbuch  

 Vor- und Zuname der unterfertigenden Person(en) 

 


